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Stellungnahme der VKU Landesgruppe Nord zum Entwurf eines Ge-

setzes zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 

(Drucksache 20/3684) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als VKU Nord bedanken wir uns ausdrücklich für die Möglichkeit, im Rahmen des An-

hörungsverfahrens Nord zum Artikel 12 a des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 

der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (Drucksache 20/3684) Stellung zu neh-

men.  

Laut dem im Entwurf neu vorgesehenen Artikel 12a gewährleisten das „Land, die Ge-

meinden und die Gemeindeverbände (…) im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit 

die Errichtung und den Erhalt einer angemessenen Infrastruktur“.  

Kommunen scheinen hier also pauschal in die Pflicht genommen zu werden, ohne je-

doch Umsetzungsmaßnahmen, zusätzliche Landesmittel oder eine Stärkung der kom-

munalen Finanzkraft vorzusehen. Es sei daran erinnert, dass die Übertragung neuer 

Aufgaben an die kommunale Ebene grundsätzlich konnexitätsrelevant ist. Der Begriff 

„Infrastruktur“ ist aus unserer Sicht zudem sehr unpräzise und daher ungeeignet, um 

konkrete Verpflichtungen für Kommunen abzuleiten.  

Da Artikel 12 a die Gemeinden und Gemeindeverbände adressiert, möchten wir ab-

schließend auf die Stellungnahmen der kommunalen Landesverbände verweisen und 

dafür werben, diese im Rahmen der Konsultation zum Entwurf eines Gesetzes zur Än-

derung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein besonders zu beachten. 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

Vorsitzender des Innen- und Rechtsausschus-

ses 

Herrn MdL Jan Kürschner 

Düsternbrooker Weg 70 

24105 Kiel 

16.02.2026 
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Mit freundlichen Grüßen 

Michael Böddeker      Moritz Amtsberg  
Vorsitzender       Geschäftsführer  

VKU-Landesgruppe Nord     VKU-Landesgruppe Nord  

 

 

 

 




